
(4) Reicht die Zahl der M itglieder in  einem Orte zur 
B ildung einer O rtsgruppe nicht aus und sind die 
Absätze 2 und 3 n icht anwendbar, so bilden sie 
einen S tützpunkt. Sie wählen sich einen S tütz
punktleiter. Dieser übernim m t die A ufgaben des 
Ortsgruppenvorstandes.

(5) Die O rtsgruppen können nach den örtlichen V er
hältnissen aufgegliedert werden.

(6) Die O rtsgruppe w ird von einem O rtsgruppenvor
stand  geleitet. Der O rtsgruppenvorstand besteht 
aus m indestens sechs M itgliedern, darun ter zwei 
gleichberechtigte Vorsitzende. Dem O rtsgruppen
vorstand m uß m indestens eine F ra u  angehören.

(7) Sekretäre werden nach B edarf im  Einvernehm en 
m it dem K reisvorstand (§ 11) angestellt.

K r e i s e

§11
(1) Die O rtsgruppen in einem Landkreise werden zu 

einem K reis zusammengeschlossen. In  S tad tk re i
sen werden die S tadtbezirke zu einem K reis zu
sammengeschlossen. K reisfreie S tädte gehören zu 
dem angrenzenden Kreise.

(2) In  räum lich ausgedehnten K reisen können m eh
rere O rtsgruppen durch Arbeitsgebietsleitungen 
als H ilfsorgane der K reisleitung zusam m engefaßt 
werden.

(3) Der K reis w ird von einem K reisvorstand geleitet. 
D er K reisvorstand besteht aus zwanzig M itglie
dern, darun ter zwei gleichberechtigteVorsitzende. 
Dem K reisvorstand müssen F rauen  und jugend
liche P arte im itg lieder in angemessener Zahl an
gehören.

(4) Die Geschäfte des Kreises werden nach den Be
schlüssen des K reisvorstandes von einem Sekreta
r ia t  geführt. Das Sekretaria t besteht in der Regel
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